
Vereinbarung über die Abtrennung eines Erdgas-Netzanschlusses

Der Anschlussnehmer

Name, Vorname: 

Straße, Haus-Nr.: 

PLZ, Ort: 

beauftragt die Stadtwerke Saarbrücken Netz AG den vorhandenen Erdgas-Netzanschluss des Objektes

Straße, Haus-Nr.: 

PLZ, Ort: 

Flurstück: 

wegen Beendigung des Netzanschlussverhältnisses dauerhaft abzutrennen und die entsprechende Mes-

seinrichtung zu entfernen. Nummer der Messeinrichtung: 

Ist der Anschlussnehmer nicht Eigentümer des Grundstücks auf dem die Abtrennung erfolgt, ist zur Wirk-

samkeit dieser Vereinbarung die Unterzeichnung durch den Grundstückseigentümer ebenfalls erforderlich. 

Die Kosten für die Abtrennung gehen zu Lasten der Stadtwerke Saarbrücken Netz AG. Die Leitung auf pri-

vatem Grund wird nicht zurückgebaut. Die Abtrennung erfolgt zum: 

Der Anschlussnehmer bestätigt, dass zu diesem Zeitpunkt die Nutzung des vorhandenen Erdgas-Netzan-

schlusses eingestellt wurde. Die Abstimmung erfolgt mit dem Fachbereich Netzservice Gas/Wasser der 

Stadtwerke Saarbrücken Netz AG.

Der Netzanschluss ist nach erfolgter Abtrennung endgültig nicht mehr nutzbar. Sollte sich gegen den 

jetzigen Willen des Anschlussnehmers zu einem späteren Zeitpunkt ergeben, dass ein Erdgas-Netzan-

schluss benötigt wird, so ist ein Neuanschluss zu beantragen. Die Kosten hierfür sind dem dann gültigen 

Preisblatt zu entnehmen.

Der Anschlussnehmer beauftragt unter Anerkennung der NDAV und der Ergänzenden Bedingungen der SW 

Netz in der jeweils gültigen Fassung die Ausführung der beantragten Abtrennung.

Ort, Datum, Unterschrift des Anschlussnehmers und evtl. Grundstückseigentümers 
(insofern Grundstückseigentümer abweichend vom Anschlussnehmer)  

Ort, Datum, Unterschrift der Stadtwerke Saarbrücken Netz AG
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Anschrift
Hohenzollernstraße 104–106
66117 Saarbrücken

Kontakt
Telefon: +49 681 587-2320
Telefax: +49 681 587-5554
E-Mail:  hausanschluss@sw-sb.de
Unser Zeichen:
Datum:

Zurück an:

Stadtwerke Saarbrücken Netz AG
Kundenmanagement
Postfach 10 30 31
66030 Saarbrücken

Stadtwerke Saarbrücken Netz AG
Sitz der Gesellschaft: Saarbrücken
Amtsgericht Saarbrücken HR B 4853
USt-IdNr.: DE 811 186 441

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Oberbürgermeister Uwe Conradt
Vorstand: 
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Gebhart (Vorsitzender),  
Dipl.-Ing. (FH) Frank Ackermann, MBA

Bankverbindung:
Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE29 5905 0101 0000 7302 00
BIC: SAKSDE 55 XXX
www.sw-sb.de
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